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Norm

AVG §37;

AVG §58 Abs2;

NatSchG Vlbg 1997 §2 Abs1 litd;

NatSchG Vlbg 1997 §2;

NatSchG Vlbg 1997 §35 Abs1;

NatSchG Vlbg 1997 §35 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/10/0244 E 31. Jänner 2000 RS 3

Stammrechtssatz

Voraussetzung für die Klärung der Frage, ob durch die Verwirklichung eines Projektes Interessen des

Landschaftsschutzes beeinträchtigt würden, ist eine entsprechende Beschreibung der Landschaft vom ästhetischen

Standpunkt oder des etwa durch das Vorhandensein bestimmter Tiere oder P>anzen mit ihr verbundenen

Naturgenusses sowie die fachliche Beurteilung des beabsichtigten Eingri?es in Hinsicht auf die Eignung, die Landschaft

zu beeinträchtigen, zu verunstalten oder zu schädigen oder den Naturgenuss zu stören (Hinweis E vom 29.Juni 1998,

96/10/0245, ergangen zum Vlbg LSchG 1982). Diese Notwendigkeit einer entsprechenden Beschreibung der Landschaft

besteht auch im Geltungsbereich des Vlbg NatSchG 1997, wobei hier die im § 2 Abs 1 lit d Vlbg NatSchG 1997

enthaltenen Elemente der Landschaft (Vielfalt, Eigenart, Schönheit) im betro?enen Landschaftsteil und deren mögliche

Beeinträchtigung durch ein Vorhaben darzustellen sind. Die Ausführungen, es liege im Interesse des Natur - und

Landschaftsschutzes, Landschaftsabschnitte, die durch den Industrialisierungs - und Intensivierungsdruck in den

letzten Jahrzehnten sehr gelitten hätten, besonders zu schützen, weshalb groß>ächige Plakatwände entlang der

Rheintalautobahn nicht mit den Interessen des Vlbg NatSchG 1997 vereinbar seien, sind zu allgemein, um darzulegen,

dass durch die in Rede stehenden Plakatwände konkrete Interessen der Natur oder Landschaft im Sinne des § 35 Abs 1

Vlbg NatSchG 1997 verletzt werden. Diese Ausführungen lassen einen Bezug auf konkrete Schutzgüter des Vlbg

NatSchG 1997 vermissen.
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Begründungspflicht und Verfahren vor dem VwGH Begründungsmangel als wesentlicher Verfahrensmangel
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